
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/5/4 7Ob219/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1955

Norm

AußStrG §16 BIII2d

Rechtssatz

Keine o3enbare Gesetzwidrigkeit bei Au3orderung an den Machthaber, eine in seinem Besitz be7ndliche Urkunde

seines Machtgebers dem Gerichte vorzulegen.

Entscheidungstexte

7 Ob 219/55
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